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Teilnahmevoraussetzungen zu den Kreislehrgängen ab 2018 
 
ABC-Lehrgang (60 Uh)  

  Abgeschlossene Ausbildung zum Truppmann (Modul 1-4) 

 Sprechfunkerlehrgang 

 Atemschutzgeräteträgerlehrgang 

 Atemschutztauglichkeit nach G 26.3 

 Tauglichkeit nach FwDV 7 
 
ABC-Fortbildung (12 Uh) 

 Erfolgreiche Teilnahme am ABC Lehrgang 
 
ABSTUSI (24 Uh) 

 Atemschutztauglichkeit nach G 26.3 

 Gültige Erste Hilfe- Ausbildung oder gültige 30 Stunden Fortbildung Rettungsdienst 
 
Atemschutzgeräteträger (30 Uh) 

 Abgeschlossene Grundausbildung zum Truppmann (Modul 1-2) 

 Gültige Untersuchung nach G 26.3  

 Sprechfunkerlehrgang 
 
ERHT (19 Uh) 

 Erfolgreiche Teilnahme am Lehrgang Absturzsicherung 

 Atemschutztauglichkeit nach G 26.3 

 Gültige Erste Hilfe-Ausbildung oder gültige 30 Stunden Fortbildung Rettungsdienst 
 
FII-Truppführer (60 Uh) 

 Abgeschlossene Ausbildung zum Truppmann (Modul 1-4) 

 Sprechfunkerlehrgang 

 Atemschutzgeräteträgerlehrgang 

 Atemschutztauglichkeit nach G 26.3  

 Tauglichkeit nach FwDV 7 

 Maschinisten Lehrgang wünschenswert 
 

Maschinisten (39 Uh) 

 Abgeschlossene Ausbildung zum Truppmann (Modul 1-4) 

 Mind. die Fahrerlaubnis der Klasse B 
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Patientenorientierte Rettung (10 Uh) 

 Abgeschlossene Ausbildung zum Truppmann (Modul 1-4) 

 TH-Lehrgang 

 gültige Erste Hilfe-Ausbildung oder gültige 30 Stunden Fortbildung Rettungsdienst 
 

Presseseminar 

 Pressesprecher einer Feuerwehr 

 oder mind. im Dienstgrad eines Brandmeisters 
 
PSU-Helfer (55 Uh) 

 Mind. 25 Jahre alt 

 Ausnahme: mind. 23 Jahre alt, wenn 
 Besondere Ausbildung, z. B. im Rettungsdienst; Kat.Schutz. 
 Besondere Berufsausbildung, z. B. Krankenschwester/-pfleger  

 Angehöriger einer Feuerwehr im Kreis Olpe 

 Abgeschlossene Ausbildung Truppmann (Modul 1-4) 

 Mind. 3jährige Einsatzerfahrung 

 Team- und Kritikfähigkeit  

 Fähigkeit zur Selbst – und Fremdwahrnehmung 

 Eigenreflexion / Psychische und physische Stabilität und Belastbarkeit 

 Bereitschaft zur Fortbildung 
 (mind. 12 Stunden/Jahr; zur Aufrechterhaltung der Qualifikation) 
 
PSU-Helfer Fortbildung (12 Uh) 

 Erfolgreiche Teilnahme am Lehrgang PSU- Helfer  
 
Sprechfunker (25 Uh) 

 Abgeschlossene Grundausbildung zum Truppmann (Modul 1-2) 
 
TH-Lehrgang (35 Uh) 

 Abgeschlossene Ausbildung zum Truppmann (Modul 1-4) 
 
Uh= Unterrichtsstunde 45min. 
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Allgemeine Bestimmungen: 
 

 Die Anmeldungen erfolgen jeweils namentlich über das allgemeine Anmeldeformular des Kreises. 
 

 Der Leiter der Feuerwehr bestätigt mit der Anmeldung zum Lehrgang die erforderlichen und oben 
aufgeführten Voraussetzungen. 

 

 Anmeldungen haben mind. 14 Tage vor Lehrgangsbeginn an den zuständigen Lehrgangsleiter oder an 
den Ausbildungs-verantwortlichen des Kreises zu erfolgen. 

 

 Hinweis: aktuelle Kontaktdaten der Kreisausbilder zum Anmelden der Teilnehmer können aus der 
Kontaktliste des KBM entnommen werden. 

 
 
Lehrgangsbedingungen 
 

 Bei Lehrgangseröffnung und beim Abschluss ist Dienstkleidung zu tragen 
 

 Schreibmaterialien sind vom Teilnehmer mitzubringen 
 

 Bei praktischen Ausbildungen ist die persönliche Schutzausrüstung nach UVV zu tragen 
 

 Fahrzeuge und Geräte sind nach Absprache durch die LdF bereitzustellen 
 

 Abmeldungen bzw. Fehlzeiten, können nur über den zuständigen LdF an den Lehrgansleiter oder den 
Ausbildungs-verantwortlichen Kreis Olpe erfolgen 

 

 Bei Fehlzeiten von mehr als 10% der Unterrichtsstunden (Uh) wird der Teilnehmer vom Lehrgang 
ausgeschlossen  


